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Pächterwechsel

Die Frage hat sich für die meisten Kleingärtner ei-
gentlich noch nie gestellt. Und ich würde wetten, 
dass sich auch so mancher Kleingärtnervereinsvor-
stand damit noch nicht beschäftigt hat. Wohlge-
merkt; die Zeiten, in denen per Handschlag und mit 
der festgesetzten Summe, ein Kleingarten den Besit-
zer wechselte, sind vorbei.

Früher (vielleicht auch noch heute)  
war der Ablauf doch so:

 Pächter Heinrich ging zum Vorstand und sagte, 
dass er aus Altersgründen seinen Garten nicht mehr 
bearbeiten könne und frage Vorstand Franz, was er 
denn tun müsse.

 Vorstand Franz sagte ihm dann, dass ein Werter-
mittler bestellt werden müsse, der die Laube und 
den Aufwuchs abschätzen würde. Die ermittelte 
Summe müsse dann der Nachpächter an ihn (Hein-
rich) zahlen.

 Heinrich bat dann Vorstand Franz, ob er das in die 
Hand nehmen könne.

 Natürlich hat Vorstand Franz das getan. Kannte er 
doch den Heinrich schon viele lange Jahre. Er bestell-
te den Wertermittler und schaute auf den nächsten 
Interessenten der Warteliste, um zu ermitteln, ob 
dieser die Parzelle mit der Abschätzsumme überneh-
men wolle.

 Der Neue (nennen wir ihn mal Peter) ist einverstan-
den. Er gibt die vereinbarte Summe Vorstand Franz. 
Dieser händigt den Betrag Heinrich gegen Quittung 
aus und der Wechsel ist vollzogen!

Das mag damals so über die Bühne gegangen sein. 
Heute ist dies mit einem hohen Risiko für Vorstand 
Franz verbunden.

WARUM?

Weil nach dem geltenden Recht Vorstand Franz mit 
seinen Vorstandskollegen nur für die Verpachtung 
der Parzelle zuständig ist. Die Laube und der Auf-
wuchs gehören ausschließlich dem abgebenden 
Pächter (also dem Heinrich). 

Das ist so, als wenn man eine Wohnung mietet. Die 
Wohnung gehört dann immer noch dem Vermieter. 
Aber die Möbel, die man anschafft, gehören dem 
Mieter.

Der Vermieter kann zwar nach einer erfolgten Kün-
digung durch den Mieter die Wohnung weiterver-
mieten, aber die Möbel bleiben Eigentum des Vor-
mieters.

Bleiben wir bei unserem Beispiel:

Nach einem Monat stellt Pächter 
Peter fest, dass in den Wänden 
der Laube Schimmelbefall ist. Er 
geht zu Vorstand Franz und verlangt Schadenersatz. 
Vorstand Franz verweist ihn an Vormieter Heinrich. 
Das verweigert aber Pächter Peter und geht zu sei-
nem Anwalt. Der Streit landet vor Gericht. Das ent-
scheidet, dass der Vorstand des Kleingärtnervereins 
für den Schaden haftet. In der Begründung führt das 
Gericht aus, dass der Vorstand kein Recht hatte, Lau-
be und Aufwuchs, welches sich im Besitz des Päch-
ters Heinrich befand, zu veräußern. Er habe lediglich 
die Parzelle zu verpachten. Da er aber als Verkäufer 
der Laube und des Aufwuchses aufgetreten sei, habe 
er auch für die nun festgestellten Mängel zu haften.
Dieses Urteil hat in einem Rechtsstreit in zweiter In-
stanz das Landgericht Duisburg entschieden.

Was hat Vorstand Franz falsch gemacht?

 Er durfte den Wertermittler nicht ohne schriftli-
chen Auftrag von Pächter Heinrich bestellen (siehe 
Kleingartenordnung der Stadt Düsseldorf § 13 - Be-
wertungsverfahren). Nach dieser Vorschrift darf nur 
der bisherige Pächter den Bewerter bestellen.

 Da Laube und Aufwuchs im Besitz von Pächter 
Heinrich waren, konnte Vorstand Franz lediglich ver-
mitteln, dass Heinrich und Peter einen Vertrag über 
die Übergabe von Laube und Aufwuchs machen. 

Also:  

 Bei Gartenübergabe von Altpächter zu Neupächter 
darf der Vorstand nur die Parzelle neu verpachten.

 Die Weitergabe von Laube und Aufwuchs liegt 
allein in den Händen des Altpächters und des Neu-
pächters. Kommt keine Einigung über die Übernah-
me zustande, muss Heinrich in den sauren Apfel 
beißen und sowohl Laube und Aufwuchs von der 
Parzelle entfernen.

Es ist aber unbedingt darauf zu achten, dass zuerst 
die Parzelle seitens des Vorstands neu verpachtet 
wird, bevor der Altpächter mit dem Neupächter ei-
nen Vertrag über Baulichkeiten und Aufwuchs tätigt. 
Denn wenn der Altpächter einen Vertrag mit irgend 
jemand macht der ihm genehm ist und dieser kann 
die Parzelle – aus welchen Gründen auch immer – 
vom Vorstand nicht pachten, so hat dieser zwar Bau-
lichkeit und Aufwuchs erworben, kann diese aber 
höchstens von der Parzelle enfernen!

Bei der Verfassung dieses Berichtes wurden Texte und Inhalte 
aus dem Journal des VDGN 1-2013 verwendet.

Was gehört wem im Kleingarten?
Gerd Fischer, 2. Vorsitzender der Stadtverbandes
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Editorial

Komm lieber Frühling, 
komm doch bald

Liebe Kleingärtnerinnen 
und Kleingärtner,
da erzählen die Wetterfrösche uns seit Jahren et-
was vom Klimawandel, und dass die Erderwärmung 
dazu führt, dass wir südliche Temperaturen am 
Rhein bekommen.

Und nun, wo bleibt der Frühling?

Nachtfröste und einstellige Temperaturen Ende März, wann hat es das 
zuletzt gegeben?

Wo sind unsere Frühjahrsblüher? Wann können wir mit der Garten-
arbeit beginnen?

Die Wasserversorgung muss geschlossen bleiben. Kann diese Ver- 
spätung überhaupt aufgeholt werden?

Wir werden dieses Jahr wohl direkt mit dem Sommer beginnen.

Ich wünsche uns allen, dass der Frühling doch noch kommt, viel 
Gesundheit, Sonne und ein gutes Gartenjahr.

Mit kleingärtnerischen Grüßen

Ihr Dieter Claas
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Wasserschacht

Aufgrund der Tatsache, dass bisher drei Kleingärt-
ner durch unsachgemäße Wasserschächte (zu 
klein) in den Gärten zu Tode gekommen sind, zu-
letzt in Duisburg im Frühjahr 2012 will ich heute 
eine sichere Konstruktion vorstellen, um solche Un-
fälle zu vermeiden.

Der tödliche Unfall in einem Kleingartenverein in 
Düsseldorf hat uns nicht ruhen lassen, nach einer 
praktikablen und dennoch preiswerten Lösung zu 
suchen.

Gemäß der Vorschriften der Stadtwerke Düssel-
dorf sollen Wasserschächte ein Ausmaß von min-
destens 1 m x 1 m haben.

Verschlossen soll der Schacht mit einem wasser-
dichten Deckel sein. Dies bewirkt, dass keine Tiere 
in den Schacht kriechen und im Winter der Frost 
draußen bleibt.

Die bisherigen Objekte waren zwar wirksam, aber 
zu schwer (Betonringe) oder zu teuer (Kunststoff-
schächte für über 480 Euro).

Die neuerlichen Versuche mit einer 500-Liter-Re-
genwassertonne waren sehr erfolgreich. In diese 
PVC-Tonne passen 2 Wasseruhren und man kann 
noch bequem darin stehen.

Die Wassertonne von der Fa. Graef (soll von dieser 
Firma sein, da hier die Kunststoffwand besonders 
dick ist) kostet 42 Euro, und wenn man sich das 
noch mit dem Nachbarn teilt, ist die ganze Sache 
eine preiswerte und sichere Geschichte.

Bei den geplanten Seminaren für Vereinsvorstände 
am 13. und 20. April 2013 werde ich die Tonne zur 
Ansicht mitbringen.

Weitere Angaben über Lieferanten und Preise wer-
den später bekannt gegeben.

Zum Abschluss möchte ich noch zu bedenken ge-
ben: Jeder Unfall im Zusammenhang mit einem 
unsachgemäßen Wasserschacht, ob tödlich oder 
mit Verletzungen, wird Nachforschungen durch die 
Staatsanwaltschaft zur Folge haben.

Mein Rat: Überprüfen Sie in Ihrem Verein die 
Schächte. Wenn sie nicht den Vorschriften entspre-
chen, ändern Sie die Schächte entsprechend.

Für Fragen und Beratungen können Sie mich im-
mer ansprechen. Ich komme auch gerne zu Ihrer 
Jahreshauptversammlung.

Sicherer Wasserschacht
Dieter Bernhart, Wasserbeauftragter des Stadtverbandes

Leserbrief
An den Stadtverband der Kleingärtner

Werte Gartenfreunde.

Im vergangenen Jahr wurde uns von Euch mit-
geteilt, dass der Generalpachtvertrag geändert 
werden soll.

Im „Blatt“ war auch zu lesen, dass der AÖE im 
Februar 2012 beschlossen hat, die Verwaltung 
aufzufordern, den GPV derart zu ändern, dass 
die Kleingärtner nicht mehr für das (verdammte) 
Begleitgrün Nebenkosten zu zahlen haben. 

Und nun? Still ruht der See. 

Man hört nichts mehr und liest nichts mehr. Un-
ser Vereinsvorstand kann auch nichts dazu sa-
gen. 

Der Stadtverband ist doch kein Geheimbund.

Wir möchten klar und deutlich wissen ob der 
GPV geändert wurde, oder ob wir noch immer 
für das Begleitgrün zahlen müssen. Wenn der 
GPV noch nicht geändert wurde, möchten wir 
wissen, warum nicht, denn es ist doch nun  mehr 
als ein Jahr vergangen. Und wir möchten erfah-
ren, woran dies lag.

Mit freundlichen Grüßen

Ein Gartenfreund
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Kompostkolumne

Die Kompostkolumne
Der Winter hat in dieser Saison seinem Namen 
alle Ehre gemacht – doch seine Tage sind gezählt. 
Man darf sich auf das „Leben danach“ freuen, 
mit blühenden Gärten und den dazu gehörenden 
Frühlingsgefühlen. Auch der Komposter verlangt 
langsam nach Aufmerksamkeit. In dieser Folge 
möchten wir Ihnen etwas über geeignete und un-
geeignete Materialien berichten.

Strukturreiches Material wie Baum- und Strauch-
schnitt ist sehr kohlenstoffhaltig, dafür ist sein 
Wassergehalt gering. Zwischen den Teilen ist viel 
Luft eingeschlossen, die von den Lebewesen, die 
das Material abbauen und somit den Kompost 
entstehen lassen, zur Atmung benötigt wird. Ohne 
ausreichende Belüftung kommt es nicht zur ange-
strebten Verrottung, sondern zur übel riechenden 
Vergärung. 

Das Füllmaterial wie Rasenschnitt und andere, 
nicht-verholzte Pflanzenreste und die pflanzlichen, 
ungekochten Speisereste aus unserem Haushalt 
liefern dagegen die Nährstoffe für die abbauenden 
Lebewesen und haben einen hohen Wassergehalt. 
Daraus folgt:

  Zuviel Strukturmaterial liefert einen nährstoff-
armen Kompost und die Verrottung dauert sehr 
lang, weil nur wenige Lebewesen Holz abbauen 
können.

  Zuviel Füllmaterial liefert theoretisch einen 
nährstoffreichen Kompost, aber der hohe Was-
sergehalt, und damit das Eigengewicht, führt zur 
Verdrängung der Luft und zur Zersetzung unter 
Sauerstoffmangel, der Gärung. Hierbei entste-
hen üble Gerüche.

Mischen Sie die verschiedenen Materialien in ei-
nem ausgewogen Verhältnis und Sie erhalten eine 
schnelle Rotte. Jedoch empfiehlt es sich, selbst bei 
guter Mischung, auf einige „Beigaben“ zu verzich-
ten.

Als Erstes sollte man darauf achten, über den Kom-
post keine Krankheitskeime im Garten zu verteilen. 
Viele Erreger bilden hitzeresistente Dauerstadien, 
die im Kompost nicht abgetötet werden.

Daher bitte kein verpilztes Holz oder Blattwerk zu-
geben, sondern diese über den Restmüll entsorgen.

Wegen der berüchtigten Kohlhernie sollte man 
auch keine Kohlreste auf den Kompost geben. 
Dieser Erreger überlebt auch ohne Wirtspflanze 
mehrere Jahre im Boden. Auch Eierschalen kön-
nen Salmonellen auf sich tragen, die ebenfalls die 
Kompostierung überleben können. Zudem sind sie 
nichts weiter als Kalk, zersetzen sich also nur durch 
entsprechenden Druck und kommen daher nicht 
wesentlich zerkleinert durch die Rotte.

Neben kranken Pflanzenteilen sollte man aus rei-
ner Eigenliebe keine Gewächse mit Stacheln oder 
Dornen auf den Kompost geben. Wer also seinen 
Feuerdorn, seine Berberitze, den kleinen grünen 
Kaktus oder den Rosenstrauß kompostiert, muss 
damit rechnen, sich Jahre später beim Werkeln in 
den Beeten blutige Finger zu holen. Bei Nussscha-
len besteht zwar keine Verletzungsgefahr, aber sie 
werden im Kompost nicht zersetzt und tauchen 
immer wieder im Sieb auf. 

Ärgerlicher für das Kompostierergebnis können 
die Blätter großlaubiger immergrüner Gehölze wie 
Rhododendron, Aukube oder Lorbeerkirsche sein. 
Sie werden sicher schon gemerkt haben, wie lange 
altes abgefallenes Blattwerk unter den Sträuchern 
liegen bleibt. Von diesen Blättern gibt man mög-
lichst nur geringe, gut zerkleinerte Mengen auf –
am besten gemischt mit Hornspänen.

Gespritzte Südfruchtschalen enthalten langlebige 
Spritzgifte, die im Kompost über einen längeren 
Zeitraum abgebaut werden. Bei normalem Men-
genanfall ist die im Kompost noch vorhandene 
Konzentration gering und verschwindet gegenüber 
den überall vorhandenen Schadstoffen. Ziehen Sie 
beim Kauf jedoch unbehandelte Südfrüchte vor, 
denn letztlich sollte jede Anreicherung von Schad-
stoffen vermieden werden. 

Kohlen- und Holzaschen (Holzkohlengrill!) sind 
meist erheblich mit Schwermetallen belastet und 
sollten deshalb weder auf den Kompost noch an 
anderen Stellen des Gartens aufgegeben werden.

Nadelbaumreste und Moos bitte gut mischen und 
nicht in größerer Menge aufgeben. Nadelhölzer 
wie der Weihnachtsbaum, Eibe, Zypresse und Le-
bensbaum enthalten schwer abbaubare Stoffe wie 
Lignin, Huminsäuren sowie Harze und sollten am 
besten gar nicht erst angepflanzt werden.
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Kompostkolumne

Baumnadeln kann man teilweise unter den Bäu-
men liegen lassen. Auch wenn Nadeln und Moos 
nicht vollständig zersetzt sind, kann der Kompost 
im Garten aufgebracht werden, wo Nadeln und 
Moos von den Bodenorganismen weiter zersetzt 
werden.

Gut kompostierbar sind dagegen:

  Teereste und Kaffeesatz

  Blumensträuße (keine stacheligen Rosen!)

  Zimmerpflanzen
(gesund und ohne Stacheln/Dornen)

  ungekochte Gemüsereste außer Kohl

  Erdreste, z. B. Anzuchterde

  Rasenschnitt (idealerweise einen Tag
abtrocknen lassen und gemischt mit 
Strukturmaterial untergeben)

  Stauden- und Heckenrückschnitt
(letzteren kann man vorher häckseln)

  Unbeschichtetes Papier wie Zeitung und
Obsttüten (in kleinen Mengen gute Zugabe zu 
feuchten Küchenabfällen)

Unser neues Angebot für Sie – Kompostkurse 
direkt in den Kleingartenvereinen!

Ab 2013 kommt die Kompostberatung - abge-
stimmt mit dem Stadtverband - direkt zu den Klein-
gartenvereinen. Wir bieten mit unserem Infomobil 
an, z. B. im Anschluss an die Gemeinschaftsarbeit 
alles Wichtige zum Thema Kompost zu erklären. 
Das sind Infos zu den verschiedenen Komposter-
typen, zum Standort und dem richtigen Befüllen 
des Komposters sowie eine Erläuterung der kom-
postierbaren Materialien. 

Hier erhalten Sie auch das Abdeckvlies für offene 
Komposter (130 x 130 cm, 6,- €).

Kontakt und Infos unter:

Kompostberatung der AWISTA GmbH, 
Renate Böhm, Mail: rboehm@awista.de 

Telefon: 02 11-83 09 92 38 

http://www.awistaduesseldorf.de/de/content/ 
1016/kompostberatung.htm

Der KGV „Am Stadionweg 1962 e.V.“, beteiligte sich in die-
sem Jahr zum 10. Mal am Dreck-weg-Tag. Allen Helfern 
herzlichen Dank.
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Fachberater

April
Gemüsegarten

Weist der Boden eine Temperatur 
von 4° bis 6°C auf, können die vor-
gekeimten Frühkartoffeln gelegt 
werden. Günstigerweise erhält die 
Fläche zuvor eine Düngung aus ver-
rottetem Kompost in Verbindung 
mit einem chloridarmen Volldün-
ger. Das Abdecken mit Vlies oder 
Lochfolie ermöglicht den Kartoffeln 
einen guten Start und schützt vor 
etwaigen Frösten. 

Pflanzen im April:

Jungpflanzen abhärten. Sorgen Sie 
unter Glas durch reichliches Lüften 
für niedrigere Temperaturen und 
gießen Sie die selbstgezogenen 
Pflanzen sparsamer. Nur abgehärte-
te Jungpflanzen wachsen nach dem 
Umzug ins Freiland zügig weiter.

Salat, Kohlrabi, Blumenkohl, Brok-
koli oder Kräuter pflanzen Sie am 
besten an einem trüben Tag. Auch 
für das Stecken von Schalotten und 
Zwiebeln ist noch Zeit.

Vlies oder Folie?

Das Verfrühen der Ernte durch zeit-
weiliges Abdecken mit Vlies oder Fo-
lie findet immer mehr Verbreitung, 
im Vergleich zu perforierter Folie 
liegt Vlies (17 g m²) noch sanfter auf 
den Pflanzen auf, ist windunemp-
findlicher und gewährt auch Schutz 
gegen Insektenzuflug.Es kann eini-
ge Tage länger liegen bleiben, wenn 
es seitlich bei zunehmender Größe 
der Pflanzen gelockert wird.

Schnelle Platzausnutzer: als Zwi-
schenkultur bezeichnet der Fach-
mann Gemüsearten mit kurzer 
Kulturzeit zwischen stehender 
Hauptkultur. So wird der Platz noch

genutzt, bis ihn das Gemüse mit 
langer Kulturzeit beansprucht. Bei-
spiel: Kopfsalat zwischen Sellerie, 
Kopfsalat oder Kohlrabi zwischen 
Tomaten, Radies zwischen Kohl oder 
als Markiersaat zwischen Möhren 
und Zwiebeln.

Obstgarten

Obstgehölze pflanzen: Anfang des 
Monats ist die Zeit dafür noch güns-
tig. Auch Erdbeeren können Sie set-
zen. Obstgehölze düngen. Sehr zu 
empfehlen ist es, die Baumscheiben 
und den Wurzelbereich von Beeren-
obst in jedem Frühjahr mit Kompost 
(2 bis 3 Liter pro m²) zu versorgen, 
der den Boden lockert und fruchtbar 
hält. Vor allem bei leichten Böden 
ist dies angebracht. Bei Baumobst 
werden Mineraldünger im Bereich 
der Kronentraufe und darüber hin-
aus verabreicht.Stammwunden be-
handeln. Infolge Frost abgestorbene 
Rinde mit einem scharfen Messer 
ausschneiden bzw. die Ränder von 
Rissen glätten und anschließend ein 
Wundverschlussmittel auftragen.

Ziergarten

April heißt Pflanzzeit für Gehölze, 
Blütenstauden, Farne und Gräser 
können Sie jetzt bestens pflanzen 
und umpflanzen. Für Lilienzwiebeln 
wird es zu Monatsanfang höchste 
Zeit, für Canna, Gladiolen- und Dah-
lienknollen sowie für andere nicht 
winterharte  Zwiebel- und Knollen-
gewächse kommt Ende des Monats 
erste Gelegenheit.

Gräser, Farne sowie im Hochsom-
mer und Herbst blühende Stauden 
vertragen das Teilen, sollte es not-
wendig sein, ist jetzt die beste Zeit.  
Im Frühjahr blühende Stauden tei-
len Sie gleich nach der Blüte.

Mai
Gemüsegarten

Jetzt ist Saat- 
bzw. Pflanzzeit für wärmeliebende 
Gemüse wie Tomaten, Gurken und 
Kürbisse, auch für Bohnenkraut 
und Sommerportulak. Folgesaa-
ten nicht vergessen! Es lohnen z.B. 
Radies und Rettich, Rote Beete, Sa-
lat, Erbsen, Dill und Petersilie auch 
Stangen- und Buschbohnen. Der 10. 
Mai gilt als Stichtag für die Aussaat 
des ersten Satzes Buschbohnen. 
Die Samen dürfen auf leichten Bö-
den nicht tiefer als 3 bis 4 cm, auf 
schweren Böden nicht tiefer als 2 
cm in den Boden. Welche Arten und 
Sorten Farben aufs Beet bringen: 
Buschbohnen gibt`s mit gelben, 
grünen und violetten Hülsen. Toma-
ten müssen auch nicht immer rot 
sein. Bei den Tomaten gibt`s gelbe, 
grüne auch gestreifte und schwar-
ze. Zucchini in gelb, grüne mit und 
ohne Streifen, weiße und Flache. 
Pflück-, Kopf- und Schnittsalate 
gibt`s in fast jedem Saatgutregal 
in gelbgrün, grasgrün, braunrot bis 
tief dunkelrot. Aber auch andere 
Blattgemüse treiben es bunt. Bei 
Mangold ist eine Mischung aus grü-
nen, gelben, rosafarbenen und tief-
dunkelroten Sorten  ein Blickfang.

Obstgarten

Nach Mitte Mai, wenn die letzten 
Spätfröste vorüber sind, empfiehlt 
es sich, eine Mulchdecke aufzubrin-
gen. Zuvor den Boden noch einmal 
wässern und mit einen organischen 
Dünger bestreuen 
und lockern. Über-
zählige Neutriebe 
an Kernobst, die bei 
stark geschnittenen 
Bäumen zahlreich 
erscheinen, lassen 
sich im krautigen Zu-
stand ausbrechen.

Noch ist Zeit, Obst-
bäume durch Pfrop-
fen hinter die Rinde 
umzuveredeln.

Terminkalender: Arbeiten im Garten
Von Gartenfachberater Knut Pilatzki
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Fachberater

Vergessen Sie nicht den Vogelschutz

Bei Frostgefahr, blühendes Beeren-
obst mit Vlies schützen. Bei ange-
wachsenen Veredelungen ist der 
Verband zu lösen.

Im Mai haben sich die Fruchtansät-
ze bei Pfirsichen soweit entwickelt, 
dass zu sehen ist, ob ausgedünnt 
werden soll. Es genügt, wenn etwa 
alle 8 cm eine Frucht verbleibt.

Da der Apfel-Mehltau als Myzel 
in den Knospen und an den Trie-
ben überwintert, überzieht er im 
Frühjahr bereits den Neutrieb mit 
weißem Belag. Vor allem im Mai/
Juni vermag der Pilz von hier aus 
bei feuchtwarmer Witterung (über 
12°C) immer neue Blätter zu infizie-
ren. Das Entfernen befallener Triebe 
beugt der Ausbreitung des Pilzes 
vor.

Mehltauspitzen dürfen auf den Kompost.

Ziergarten

Bei Rhododendron und Flieder, vor 
allem bei jungen Pflanzen, ist es 
ratsam, Verblühtes zu entfernen, 
damit die Gehölze alle Kraft in den 
Neutrieb stecken können. Rhodo-
dendren erhalten nach der Blü-
te noch eine Düngergabe. Ab der 
zweiten Monatshälfte beginnt die 
Saatzeit für Zweijahresblumen, wie 
Bartnelken, Goldlack oder Finger-
hut. Vorkultivierte Sommerblumen 
auspflanzen. Anfang Mai können 
viele noch direkt an Ort und Stelle 
gesät werden.

Im Mai ist es günstig, Rasen anzu-
säen. Halten Sie die Fläche bis zum 
Keimen der Saat feucht. Bei kleinen 

Flächen leistet Schlitzfolie gute 
Dienste. Sie hält Vögel davon ab, 
Samen zu naschen. Frühblühende 
Stauden vertragen nach der Blü-
te das Teilen und Verpflanzen gut. 
Gleich nach der Blüte ist es günstig, 
Forsythien bei Bedarf zu schneiden.

Juni
Gemüsegarten

Aussaaten von Radies, Busch- und 
Stangenbohnen, Rettich, Möhren      
(frühe Sorten), Salat, Kohlrabi, Erb-
sen (manche Sorten), Rote Bete, 
sowie Gurken, Kürbis und Zucchini 
(Anfang des Monats). Pflanzen von 
Brokkoli, Blumenkohl, Grünkohl, 
Kohlrabi, Salate, Porree, Rosenkohl, 
zu Monatsbeginn Sellerie Toma-
ten, Gurken, Kürbis, Zucchini, Pap-
rika und Aubergine.  Regelmäßiges 
Lockern des Bodens zwischen den 
Gemüsepflanzen hält den Boden 
länger feucht und sorgt für gute 
Wachstumsbedingungen.

Gewächshäuser und Folienzelte an 
warmen und sonnigen Tagen reich-
lich lüften und eventuell schattie-
ren. Über 30°C bleibt bei Tomaten 
die Befruchtung aus. Für Gurken 
gelten etwa 32°C als Temperatur-
maximum. Haustomaten benöti-
gen reichlich Wasser. Gießen Sie 
aber nur in den Wurzelbereich, um 
Pilzkrankheiten keinen Vorschub zu 
leisten.

Wenn es kühl und feucht ist, fördern Foli-
enhauben das Reifen.

Obstgarten

Erdbeeren brauchen von Beginn der 
Blüte bis Ernteschluss viel Wasser. 
Wässern Sie so, dass das Laub mög-
lichst trocken bleibt bzw. bis zum 

Abend abtrocknet, dann haben es 
Pilzkrankheiten schwer. Auch die 
Obstgehölze benötigen jetzt für 
das Wachstum der Früchte aus-
reichend Wasser. Bei Trockenheit 
sind durchdringende Wassergaben 
angebracht. Ausdünnen zu dicht 
stehender Früchte lohnt sich bei 
Äpfeln, Birnen, Aprikosen, Pfirsiche 
und Pflaumen. Die verbleibenden 
Früchte gewinnen an Qualität.

Bei Spalieräpfeln ist Zeit für den 
Grünschnitt. Sobald die Neutriebe 
eine Länge von 15 bis 20 cm erreicht 
haben, werden sie entspitzt.

Schützende Netze

Spannen Sie Netze zur Abwehr 
naschhafter Vögel möglichst straff. 
In locker übergeworfenen Netzen 
können sie sich verfangen. Um-
veredelte Bäume brauchen ab und 
zu Aufmerksamkeit. Der Verband 
darf nicht einschneiden. Mitunter 
ist nochmaliges Verbinden nötig.

Ziergarten

Stauden zurückschneiden. Wenn Sie 
verblühte Ritterspornstengel gleich 
etwa handbreit über dem Boden zu-
rückschneiden, dürfen Sie auf eine 
zweite Blüte im Spätsommer hof-
fen. Steppensalbei und Katzenmin-
ze nehmen Sie aus gleichem Grund 
nach dem ersten Flor um die Hälfte 
zurück. Auch Lupinen blühen nach, 
wenn Sie abgeblühte Blütenstände 
rechzeitig abschneiden. Zur Zeit der 
Blüte ist ab dem zweiten Standjahr 
noch eine Gabe Rosendünger oder 
Kalium betonter Volldünger ange-
bracht. Neu gepflanzte Rosen brau-
chen abgesehen von Kompost keine 
zusätzlichen Nährstoffgaben, sie 
sollen erst einmal gut einwurzeln.

Rhododendronpflege nach der Blüte

Jungen Exemplaren der beliebten 
großblumigen, immergrünen Rho-
dodendron-Hybriden sollten Sie die 
Samenbildung ersparen und die 
welken Blüten ausbrechen.

Flieder verträgt einen Rückschnitt 
es ist gut möglich, Flieder buschig 
zu halten. Dazu schneiden Sie die 
Triebe gleich nach der Blüte bis 
auf 2 oder 3 Knospenpaare zurück. 
Auch alle toten und schwachen 
Zweige sollten Sie entfernen.                                               
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Schwimmbecken

Aufstellen von Schwimmbecken 
in Kleingartenparzellen
Artikel des Gartenamtes, Herr Achim Siebert

Bereits in den vergangenen Jahren war in Ein-
zelfällen zu beobachten, dass in den städtischen 
Kleingartenflächen die kleingärtnerische Nutzung 
zugunsten von Freizeit- und Erholungsfunktionen 
deutlich reduziert wurde. 

Hierbei kommt der Aufstellung großvolumiger 
Schwimmbecken mit einem Durchmesser ab 3,00 
m und einer Beckenrandhöhe ab 0,70 m in den 
Kleingartenparzellen eine stetig steigende Bedeu-
tung zu. Häufig verfügen diese fest installierten 
Schwimmbecken über ein Fassungsvermögen von 
deutlich über 10.000 Litern Wasser.

Leider muss festgestellt werden, dass sich diese 
Entwicklung verstärkt fortsetzt. Ursache hierfür ist 
u. a. die Preisentwicklung der Schwimmbecken, so-
dass die Anschaffung auch technisch aufwendiger 
Varianten für Kleingartenpächter finanziell attrak-
tiv wird.

Bei Anlagenbegehungen im letzten Jahr konnten 
in verschiedenen Kleingartenvereinen wieder ver-
mehrt Schwimmbecken mit den vorgenannten 
Maßangaben festgestellt werden, die über auf-
wendige Wasseraufbereitungsanlagen verfügten 
und teilweise in das Erdreich eingelassen waren.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass fest montier-
te Schwimmbecken in den hier genannten Größen 
durch eigene Gewichtsverhältnisse fest auf dem 
Boden ruhen und ohne erheblichen Kraft-, Mon-
tage- und Zeitaufwand nicht bewegt werden kön-
nen. Sie erfüllen damit die Voraussetzungen einer 
„baulichen Anlage“. 

In Kleingartenflächen sind jedoch nur bauliche 
Anlagen zulässig, die eine diesbezügliche Hilfs-

funktion erfüllen und somit der kleingärtnerischen 
Funktion dieser Flächen im weitesten Sinne för-
derlich sind. Als Beispiel seien hier Gewächshäuser 
oder Pergolen (als Rankhilfe für Kletterpflanzen) 
genannt. Schwimmbecken erfüllen diesen Zweck 
nicht.

In diesem Zusammenhang muss darauf hingewie-
sen werden, dass die mit der Unterzeichnung des 
Generalpachtvertrages in Kraft getretene Kleingar-
tenordnung die Aufstellung dieser Schwimmbe-
cken ausdrücklich untersagt (§ 5, Ziffer 1.1).

Darüber hinaus macht das städtische Umweltamt 
darauf aufmerksam, dass mit dem Betrieb eines 
Schwimmbades weitere Sachzwänge entstehen.

So ist das Wasser in zeitlichen Abständen auszu-
tauschen bzw. mit Zusatzstoffen zu behandeln, 
oder das Schwimmbecken muss aus anderen Grün-
den zwischenzeitlich vollkommen entleert werden. 
Das zu entsorgende Wasser ist in diesem Fall als 
Abwasser zu klassifizieren, eine ordnungsgemäße 
Entsorgung ist zwingend erforderlich.

Die Verrieselung oder Versickerung auf dem unbe-
festigten Boden der Kleingartenparzelle ist was-
serrechtlich nicht genehmigungsfähig. Die Versi-
ckerung von Abwasser ohne wasserbehördliche 
Erlaubnis stellt eine illegale Gewässerbenutzung 
(hier des Grundwassers) dar. Verstöße werden 
ordnungsbehördlich und darüber hinaus ggf. auch 
strafrechtlich geahndet.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Auf-
stellung von fest installierten Schwimmbecken 
aus Gründen der ausschließlichen Freizeit- und 
Erholungsnutzung, der gleichzeitig nicht vorhan-
denen kleingärtnerischen Nutzung sowie aus um-
weltschutz- und wasserrechtlichen Gründen nicht 
zugestimmt werden kann. Auch wenn das Streben 
nach einer größtmöglichen Ausnutzung des Frei-
zeit- und Erholungsnutzens einer Kleingartenfläche 
durch einzelne Pächter nachvollziehbar ist, muss 
berücksichtigt werden, dass eine Zustimmung für 
derartige Vorgehensweisen nicht möglich ist, wenn 
hierdurch der Charakter dieser Flächen als Klein-
garten im Sinne des Bundeskleingartengesetzes 
erheblich gefährdet wird. Dies kann dazu führen, 
dass die Kleingarteneigenschaft und hiermit die 
„sonderrechtlichen“ Privilegien, wie umfangreicher 
Kündigungsschutz, Pachtpreisbindung, Festlegung 
eines an sozialen Gesichtspunkt ausgerichteten 
Pachtpreises, verloren gehen kann.

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass insbe-
sondere die Vorstände der Kleingartenvereine für 
die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen 
Richtlinien als Vertragspartner der Einzelpächte-
rinnen und Einzelpächter verantwortlich sind.
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Aus der Not geboren
Fünfzig Mal hat Gartenfreund Dieter Claas nun
unsere Gartenzeitung „Das Blatt“ erstellt.

Wie kam es eigentlich dazu? Der Stadtverband ist
1997 aus dem Landesverband Rheinland der Klein-
gärtner ausgetreten. Die dem Stadtverband Düs-
seldorf angeschlossenen Kleingartenvereine sahen
ihre Interessen durch den Landesverband und dem
Bundesverband (BDG) nicht mehr vertreten. Da-
durch wurde den Gartenfreunden natürlich auch
die Zeitung des Landesverbandes nicht mehr zuge-
stellt. Die Laubenversicherung wurde dem Stadt-
verband mit der Option gekündigt, diese zu einem
weitaus höheren Tarif fortsetzen zu können.

So wurde der Vorstand massiv unter Druck gesetzt.

Der Vorstand des Stadtverbandes hat sich deshalb
entschlossen, selbst eine Zeitung herzustellen. Der
Anfang war abenteuerlich. Die Seiten wurden teil-
weise zusammengeklebt, dann eingescannt und
dann gedruckt. Parallel dazu musste eine neue Ver-
sicherung gefundenwerden, die alles abdeckt. Haft-
pflicht, Laubenversicherung, Rechtschutz usw. Denn
das alles wurde uns quasi durch den Austritt aus
Landesverband aufgezwungen. Wir hatten es, wie
zwei andere Stadtverbände in NRW gewagt, aus
dem Landesverband auszutreten. Und wir haben
diesen Schritt auch bis heute nicht bereut. In unse-
rer Zeitung habenwir Klartext gesprochen undwer-
den das auch in Zukunft tun. Wir, der Vorstand des
Stadtverbandes sind der Meinung, dass unsere
Gartenfreunde ein Recht auf umfassende wahr-
heitsgemäße Informationen haben. Auchwenn das
manchmal für einige unserer Bürgervertreter
schmerzhaft sein kann. Auf keinen Fall wollten wir

unsere Bürgervertreter be-
wusst verletzen, sondern
nur wahrheitsgetreu unsere
Mitglieder unterrichten.

Oft ist zu lesen, wie gut es
doch den Kleingärtnern
geht. Geringer Pachtzins für
ein tolles Sommerparadies
mit riesigen Gartenhäusern. Der Schein trügt.
Immer mehr Städte entdecken die Kleingärtner als
mögliche Geldquelle. So sehen denn auch viele
Stadtkämmerer in Zeiten leerer Kassen Kleingärten
als zusätzliche Einnahmequelle an.

Die Kleingärtner werdenmit Grundsteuer und Stra-
ßenreinigungsgebühren für ihre Parzellen belastet.
Und das, obwohl das Bewertungsgesetz eine Befrei-
ung für gemeinnützige Organisationen zulässt. Teil-
weise sind diese Nebenkosten schon höher wie der
Pachtzins. Eine rühmliche Ausnahme bildet die
Stadt Paderborn. Dort beträgt der Pachtzins
0,10 Euro und die Grundsteuer sowie die Straßen-
reinigungsgebühren trägt die Stadt.

Aber Düsseldorf ist dafür schuldenfrei und die Sach-
lage lässt den Schluss zu, dass geradewir Kleingärt-
ner zur Schuldenfreiheit mit überzogenen Forde-
rungen beigetragen haben. Bei diesen zusätzlichen
Belastungen der Kleingärtner vermisse ichmal wie-
der den Aufschrei der sogenannten Spitzenorgani-
sationen wie beispielsweise den Bund Deutscher
Gartenfreunde (BDG). Ich wünsche mir, dass unser
„Blatt“ noch lange informieren kann und dassmehr
Artikel aus unserer Leserschaft kommen, ohne dass
der Stadtverband verteufelt wird, weil die Wahr-
heitsliebe offenbar manchem fehlt.

Peter Vossen
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Ihr Dachdecker
für den Kleingarten

Wir bieten an:

� Entsorgung von
Asbestzementdächern
(einschließlich schriftl. Nachweis)

� Begradigung und Ausgleichen von
Dachstühlen

� Innenausbau und Isolation von
Dach und Wand

� Holzarbeiten sowie
Überdachung jeglicher Art

� Entsorgungsfachbetrieb

Rietherbach 16b – 40754 Langenfeld

Telefon 0 21 73/14 99 23

Mobil 01 72/6 30 08 61

24-Stunden-Notdienst

Bedachungen GmbH Meisterbetrieb
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Hundsrose
Rosa Canina L.
Gemeine Heckenrose, Rosaceae

Die Hunds-
rose ist nur 
eine, aller-
dings meist 
die häu-
figste, der 
zahlreichen 
Wildrosen.

Der einige Meter 
hohe Strauch bildet, 
besonders entlang 
von Waldrändern 

und in Feldhecken, undurchdringbare Hindernisse.

Der Gartenliebhaber schmückt mit den herrlich 
duftenden Büschen u.a. seine Gartenhecken.

Blüten und Blätter werden auch in der Heilkunde 
angewendet. und sind ein angenehmes Abführ-
mittel. Die Früchte der Hundsrose als Hagebutte 
bekannt, frisch gesammelt, sind wegen des hohen 
Vitamin-C-Gehaltes vielseitig anwendbar.

Blütenknospen und Blätter im Frühling an schat-
tiger Stelle trocknen, sind als Aufguss innerlich 
und äußerlich anwendbar, z.B. als Frühjahrskur, 
bei Steinerkrankungen, Verbrennungen und gegen 
Angst.

Willi Esser (†) 
KGV „Am Stadionweg 1962 e.V.
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Imker

Bitte mitmachen
Unser Imkerverein mit 90 Mitglieder/innen schafft 
die uns selbst gestellte Aufgabe nicht und bittet 
um Ihre Hilfe:  

Ca. 7.000 Samenbeutel mit einer Blühmischung 
aus 40 Blumen-Arten für je 

„1 m² Bienenweide“
müssen ausgesät werden. 

Als engagierter Kleingärtner mit grünem Daumen 
haben Sie sicher noch ein Plätzchen in Ihrer Parzel-
le anzubieten. Damit fördern Sie die heimische Flo-
ra, so entsteht wieder eine Artenvielfalt, die auch 
Schmetterlinge, Hummeln und Solitärbienen in ih-
rem Arten reichtum anzieht.

Wir haben im Stadtgebiet Samendepots einge-
richtet, an der Sie die Samenbeutel kostenlos  er-
halten. 

Die Adressen finden Sie auf unserer Homepage

www.imkerverein-duesseldorf.de

unter „1 m² Bienenweide“. 

Auch in der Geschäftsstelle des Kleingarten-
verbandes ist ein Samendepot eingerichtet, und die 
Samenbeutel dort können zu den Öffnungszeiten 
abgeholt werden.

Der Lehrbienenstand von „Apidea mellifica ...“ Am 
Südfriedhof 30 ist jeden Sonntag von 9.00 bis 12.00 
Uhr für Besucher geöffnet. Jetzt im Frühjahr ent-
wickeln sich die Bienenvölker rasant.

Besuchen Sie 
uns auch im Internet:

www.kleingaertner-düsseldorf.de

Schauen Sie uns Imker auf die Finger, vielleicht 
wird die Imkerei auch Ihr Hobby?
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Anzeige

Natur & Stein Bergschneider 
bietet Rabatt für Kleingärtner
Nach all den trüben und kalten Wochen ist es 
höchste Zeit, mit den Vorbereitungen für den Gar-
tensommer zu beginnen.

Die Firma Natur & Stein Bergschneider auf der 
Oerschbachstraße 8 in Reisholz bietet die Möglich-
keit mit Natursteinen eine individuelle und einzig-
artige Wohlfühloase zu schaffen.

Der Einsatz von Natursteinen ist vielseitig, Sitz-
ecken, Mauern sowie Treppen und Wege aus Na-
turstein schaffen ein gemütliches Ambiente und 
schenken Ihnen entspannte Momente inmitten 
der Natur. Wir bieten Ihnen Inspiration. Seit über 
20 Jahren handeln wir mit Natursteinen aus aller 
Welt. Bei der großen Auswahl unseres Angebo-
tes liegt unser Augenmerk auf optimaler Quali-
tät und korrekten Abbau bedingungen. Sie erhal-
ten hochwertigen Naturstein und inspirierende 
Gestaltungs möglichkeiten. Ganz gleich, für welche 
Ge steinsart Sie sich entscheiden - jede Sorte be-
geistert mit ihren ureigenen Eigen schaften. 

Besuchen Sie 
uns an unse-
rem Standort 
in Düsseldorf, 
Frau A. Mei-
er und Herr J. 
Knopke stehen 
Ihnen bera-
tend zur Sei-
te. Für unsere 
Kleingärtner 
in Düsseldorf 
freuen wir 
uns ab diesem 
Jahr für jeden 
Einkauf einen 
Rabatt von 5% 
einräumen zu 
können. 

Voraussetzung ist, das Sie eine Mitglied schaft im 
Kleingartenverein nachweisen können.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 
Ihr Natur steinteam Bergschneider Düsseldorf

Trockenmauern · Zierkiese · Splitt 
Skulpturen · Sonderartikel · Fliesen

www.bergschneider.de
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Stadtverband Schwelm

Stadtverband der 
Schwelmer 
Kleingartenvereine

Arbeitseinsatz in der Graslake
Zum ersten Arbeitseinsatz im noch jungen Jahr 
2013 hatte der erste Vorsitzende Roland Bald 
kurzfristig zum Beginn des meterologischen  
Frühjahrs eingeladen. 

Da einige starke Äste der Bäume den Straßen-
verkehr am Ochsenkamp zu behindern droh-
ten, wurde mit Ordnungsamt, Technische 
Betriebe und Polizei der Gehweg und der  
Parkstreifen gesperrt. 

Nach Vorlage sämtlicher Auflagen und  
Genehmigungen konnten die Baumpflege arbeiten 
beginnen. 

Jahreshauptversammlung 
2013

Zur ordendlichen Jahreshauptversammlung 2013 
zu der form und fristgerecht eingeladen wurde, 
be grüßte der Vorsitzende die zahlreich erschie-
nen Mitglieder. 

Da unter anderem Ergänzungswahlen zum Vor-
stand auf der Tagesordnung standen, Schriftfüh-
rer Martin Göbel stand aus beruflichen Gründen 
nicht mehr zur Verfügung, wurde Gartenfreund 
Wolfgang Jittler einstimmig zum neuen Schrift-
führer gewählt. 

Der Vorstand bei den Gartenfreunden setzt sich 
nun wie folgt zusammen: 1. Vorsitzender Roland 
Bald, 2 Vorsitzender Ulrich Hartje, Kassierer Mi-
chael Wedermann und Schriftführer Wolfgang 
Jittler.

Die Ergänzungwahlen zum Festausschuß erga-
ben als neue Mitglieder Frau Marianne Reitze, 
Frau Bärbel Büttner und Frau Valentina Miller. 

Zur Ehrung standen folgende Mitglieder an:

Ehe paar Paul Mannesmann 50 Jahre, Herr Johann 
Ksellmann 50 Jahre, Herr Günter Kämper 40 Jah-
re, Ehepaar Karl Heinz Büttner 25 Jahre, Frau Ma-
rion Mühling 25 Jahre und Ehepaar Detlef Schuh 
25 Jahre. 

Termine in 2013 sind: 

14. Juli Kuchenfest 
23. November voradvendliche Markt 
Der Termin für die Seniorenfeier im Dezember 
steht noch nicht fest.

Mit den besten Wünschen für ein erfolgreiches  
Gartenjahr schloss der Vorsitzende nach nur einer 
Stunde die Versammlung.

Der angefallene Holzschnitt wurde für das Osterfeuer ge-
sammelt.
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Anzeige

Veranstaltungen 
mit der VHS 
im VHS-Biogarten 
im Südpark

Termine und Themen erfragen  
Sie bitte beim Stadtverband

Für Mitglieder von Vereinen, die dem 
Stadtverband angeschlossen sind, 
übernimmt der Stadtverband  für 
einen Teil der Veranstaltungen die 
Kursgebühren.

Anmeldungen nur über den 
jeweiligen Verein  beim 
Stadtverband Düsseldorf.

Die nächste Pflanzentauschbörse  
findet am 28. April 2013,  
von 11 bis 14 Uhr im Nordpark statt. 
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Kostenlose Informationen,
Musterlaubenbesichtigung und

:novgnutareBehcilnösrep

rosenthal-holzhaus@t-online.de

ROSENTHAL-HOLZHAUS
Dieselstr. 1, 42781 Haan
tel.: 02129-93970

erhaJ05rebÜ
HAAN

ER GA
RTEN

HAUS

Gartenlauben
Gerätehäuser
Vereinsheime

Sonderfertigungen

Führungen in Parkanlagen und
Landschaft
Ausflugstipps in die heimische Natur

Auf ins Grüne, unter diesem Motto lädt das Gartenamt auch 2010 wieder zu Ausflügen in
das Stadtgrün. Über 40 Führungen durch Parks und Landschaft, Forst und Friedhöfe
haben die Stadtgärtner zusammengestellt.
Die Führungen finden bei jeder Witterung statt und dauern 1,5 bis 2 Stunden. Sofern nicht
anders ausgewiesen, wird eine Gebühr von 2,50 Euro pro Person erhoben. Für Kinder bis
14 Jahre ist die Teilnahme kostenfrei. Bitte melden Sie sich für die Führungen rechtzeitig
beim Gartenamt an.

Anmeldung unter Telefon 02 11/89-9 48 00

Eine Übersicht über alle Führungen bietet ein Faltblatt, das ab sofort in städtischen
Dienststellen ausliegt und auf den Seiten des Gartenamtes als Download abrufbar ist.

Musik o Musik o Musik
Marita Weiss – Düsseldorf

02 11 – 37 19 62
Ihre musikalische Partnerin für Vereinsfeste,

Familienfeiern, Hochzeiten und Jubiläen.
Leise und gut.

Musik zum Essen, Tanzmusik,
Oldies, Pop und Stimmungsmusik.
(Mit Partner auch als DUO zu buchen)

Besuchen Sie mich im Internet:
www.marita-weiss.de

Rathenower Str. 10, 40599 Düsseldorf
Telefon (02 11) 9 05 38 77
mobil (01 77) 2 58 73 19

10% Rabatt für Arbeiten im Garten,
5% Rabatt für Arbeiten bei Ihnen zu Hause
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Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.kleingaertner-düsseldorf.de



für Euro 21,-- pro Jahr
InclusiveVersicherungssteuer

Ihre Laubenversicherung

Euro 4.500,-- (Laube) + Euro 1.500,-- (Inhalt) = Euro 6.000,-- (Gesamt)
inclusive Sturmversicherung/Vandalismus und vielesmehr
HöherversicherungLaube: Euro 0,50 pro Euro 500,-- Versicherungssumme
Höherversicherung Inhalt: Euro 2,-- pro Euro 500,-- Versicherungssumme

Ihre Vereinshausversicherung
Feuer-/Leitungswasser-
Sturm-Hagelversicherung

(Gebäude)
Versicherungssumme Prämie
Euro 25.000,-- Euro 92,20 pro Jahr
Euro 35.000,-- Euro 129,00 pro Jahr
Euro 50.000,-- Euro 184,40 pro Jahr
Euro 75.000,-- Euro 276,60 pro Jahr
Euro 100.000,-- Euro 368,70 pro Jahr
Euro 125.000,-- Euro 460,90 pro Jahr
(Versicherung zumNeuwert /Alle Beiträge inclusiveVersicherungssteuer)

Versicherungsbüro
VBS Peter Schmid GmbH
Jahnstr. 10, 40215 Düsseldorf
0211 / 372014

Stadtverband Düsseldorf
der Kleingärtner e.V.

Die Partnerschaft

zu Gunsten
der Kleingärtner

Feuer- Leitungswasser- Sturm/Hagel-
Einbruch/Diebstahl und Vandalismus
versicherung
(Inhaltsversicherung)
Versicherungssumme Prämie
Euro 5.000,-- Euro 73,30 pro Jahr
Euro 10.000,-- Euro 146,40 pro Jahr
Euro 15.000,-- Euro 219,70 pro Jahr
Euro 20.000,-- Euro 292,80 pro Jahr
Euro 25.000,-- Euro 366,00 pro Jahr
Euro 30.000,-- Euro 439,30 pro Jahr

Lohnt sich diese Partnerschaft für Sie? Suchen Sie dieAntwort zu dieser Frage durch Vergleich:
Wieviel zahle ich derzeit beimeiner Versicherung?Wievielmüßte ich jetzt bezahlen?

Versicherungsbüro
VBS Peter Schmid GmbH
Jahnstr. 10, 40215 Düsseldorf

0211 / 372014

Ein Anruf genügt und wir senden Ihnen unser Merkblatt zu!
GartenLaube

Versicherungs
VermittlungsDienst

Alle Versicherungen
rund um den Kleingarten

und den Kleingärtnerverein!
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